
    
 
 

Chamanna Coaz CAS 
 

Hüttentaxen: Winter und Sommer 2026 (ohne Beherbergungstaxen) 
 

Kategorien 

Übernachtung 
ohne 

Halbpension 
(CHF) 

Übernachtung 
mit Halbpension 

(CHF) 

A 

 

SAC-Mitglieder 
 

Mitglieder von Organisationen mit Gegenrecht 
 

Im Dienst stehende Angehörige: 
- der CH-Armee 
- des Zivilschutzes 
- der Polizei 
- der Grenzwacht 
 

35.- 85.- 

A’ 

 

Die Übernachtung ist gratis: 
• Bergführer IVBV (mit gültigem Ausweis / 

Patent und in Ausübung ihres Berufes) 
• SAC Rätia und SAC UTO Tourenleiter:in 
       (in Leitung einer Sektionstour) 
• Aktive Vorstandsmitglieder SAC Rätia 
 

-  50.- 

B 

 

Mitglieder der SAC Jugend Organisation 
Mitglieder einer Organisation mit Gegenrecht 

 
• vom 7. bis zum vollendeten 12. Altersjahr 
• vom 13. bis zum vollendeten 22. Altersjahr 

 
 

 
 

20.- 
20.- 

 
 

50.- 
60.- 

C 
 

Alle übrigen Hüttenbesucher 
(ab dem 18. Altersjahr) 
 

65.- 115.- 

D 

 

• Kinder vom 7. bis zum vollendeten 12. 
Altersjahr 

• Jugendliche vom 13. bis zum vollendeten 
17. Altersjahr 

 
 

35.- 
 

35.- 

65.- 
 

75.- 

 
 

Kinder unter dem vollendeten 6. Altersjahr 
 

12.- 35.- 
 Hunde 10.-  

 



    
 
 
Wichtige Informationen zu den Hüttentaxen: 
 

• Die Preise /Taxen sind pro Person und Nacht, inklusive Mehrwertsteuer (Mwst.) in 
Schweizer Franken (CHF) 

 
• Neues Beherbergungsgesetz der Gemeinde Samedan ab 2026: 

Voraussichtliche Kosten pro Person und Nacht: 1.50 – 2.- CHF 
(Die Verhandlungen mit der Gemeinde Samedan sind noch nicht abgeschlossen) 
 

• Die Übernachtung ist in Mehrbettzimmern mit Duvets und Kopfkissen. Aus 
hygienischen Gründen ist ein Hüttenschlafsack obligatorisch 
 

• Die Halbpension beinhaltet: Abendessen, Frühstück und 1 Liter Marschtee / Person 
 

• Bezahlung: Bitte am Vorabend der Abreise: 
o in Bar (CHF oder Euro aktueller Kurs) 
o Kreditkarte 
o EC-Karte 
o TWINT 

 
• Stornierungen müssen bis spätestens 48 Stunden vorher gemeldet werden.  

"No Show", also nicht Erscheinen oder zu späte Abmeldung werden zu CHF 60 pro 
Person in Rechnung gestellt (siehe AGB’s zu allen Storno-Gebühren). 
 

• AGB’s: Mit einer Reservation treten die AGB’s der Chamanna Coaz in Kraft 
 

• Hunde: Bitte immer beim Hüttenwart:in voranmelden. Im Sommer schlafen die Hunde 
draussen in einer Hundebox. Im Winter (nur 1 Hund erlaubt) ist ein Platz im Gang im 
Gebäude vorgesehen. 


